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Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Wie hoch ist, nach Kenntnis der Staatsregierung, das in den
Freiwilligendiensten tatsächlich gezahlte Taschengeld pro Monat im
Durchschnitt? (Bitte aufschlüsseln nach einem FSJ, elnem FÖJ oder
FdaG).

Der Staatsregierung liegen keine entsprechenden Erkenntnisse vor. Die
Staatsregierung ist dem Landtag nur für ihre Amtsführung verantwortlich. Sie
ist daher nur in solchen Angelegenheiten zur Auskunft verpflichtet, die in ihre
Zuständigkeit fallen und muss nicht auf Fragen eingehen, die außerhalb ihres
Verantwortungsbereichs liegen. Letzteres ist hier der Fall.

Die Durchführung der Freiwilligendienste ist in der Verwaltungsvorschrift des
Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Durchführung von
Freiwilligendiensten im Freistaat Sachsen (VwV-FwD) vom 31. März 2014 ge-
regelt. Nach I. Nr. 5.1 tragen die Träger die Gesamtverantwortung der Durch-
führung, einschließlich der Verantwortung für die Finanzierung der Freiwilli-
genprojekte. Die Träger sind nicht angehalten, der Staatsregierung die aktu-
ellen Taschengeldbeträge mitzuteilen.

Frage 2: Wie hoch ist der Ante 11 der Freiwilligendienstleistenden jewells
im FSJ, FÖJ und FdaG, die nach Kenntnis der Staatsregierung, den nach
der VwV-FwD geltenden Mindesttaschengeldbetrag bzw. Barbetrag er-
halten?

Mindestbeträge für Taschengelder sind in der VwV-FwD II. Nr. 1.5, Nr. 2.5
sowie der Barbetrag im Freiwilligendienst aller Generationen (FdaG) in Nr. 3.5
geregelt. Der Staatsregierung liegen keine entsprechenden Informationen vor.
Sie hat insbesondere auch keine Hinweise oder Informationen, wonach die
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dort genannten Beträge unterschritten würden. Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwie-
sen.

3. Wie hoch ist der Ante 11 der Freiwilligendienstleistenden im FSJ/ FÖJ jeweils, de-
nen eine Unterkunft kostenlos gewährt wird?

4. Wie hoch ist der Ante 11 der Freiwilligendienstleistenden im FSJ/ FÖJ Jeweils, de-
nen Verpflegung kostenlos gewährt wird?

5. Wie hoch 1st der Ante 11 der Freiwilligendienstleistenden im FSJ/ FÖJ jewells, de-
nen sowohl eine Unterkunft, ais auch die Verpflegung kostenlos gewährt wird?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 3 bis 5:

Hierzu liegen der Staatsregierung keine lnformationen vor. Auf die Antwort zu Frage 1
wird verwiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Köpping
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